
Stadtverwaltung Neubrandenburg 
Fachbereich Sicherheit und Ordnung 
Abteilung Ordnung und Gewerbe 
 

Merkblatt  
für die Antragstellung auf Festsetzung gemäß § 69 Gewerbeordnung (GewO) bzw. Anzeige der 
Durchführung von Messen, Ausstellungen, Märkten und Volksfesten entsprechend §§ 64 bis 68  
und 60b GewO 
 
Inhalt des § 69 GewO 
§ 69 Festsetzung.    
(1)  Die zuständige Behörde hat auf Antrag des Veranstalters eine Veranstaltung, welche die Voraussetzungen 
      der  §§ 64, 65, 66, 67 oder 68 (sowie 60b) erfüllt, nach Gegenstand, Zeit, Öffnungszeiten und Platz für    
      jeden Fall der Durchführung festzusetzen. Auf Antrag können, sofern Gründe des öffentlichen Interesses  
      nicht entgegenstehen, Volksfeste, Großmärkte, Wochenmärkte, Spezialmärkte und Jahrmärkte für einen   
      längeren Zeitraum oder auf Dauer, Messen und Ausstellungen für die innerhalb von zwei Jahren  
      vorgesehenen Veranstaltungen festgesetzt werden. 
(2)  Die Festsetzung eines Wochenmarktes, eines Jahrmarktes oder eines Spezialmarktes verpflichtet  
      den Veranstalter zur Durchführung der Veranstaltung. 
(3)  Wird eine festgesetzte Messe oder Ausstellung oder ein festgesetzter Großmarkt nicht oder nicht mehr  
      durchgeführt, so hat der Veranstalter dies der zuständigen Behörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 
Festlegungen zur Antragstellung auf Festsetzung einer Veranstaltung 
 
Für die Antragstellung auf Festsetzung einer o. g. Veranstaltung in Verbindung mit § 69 GewO zur Erreichung  
der Marktprivilegien durch Festsetzung sowie für die Anzeige von Veranstaltungen gemäß §§ 64 bis 68 und 60b 
GewO auch ohne Inanspruchnahme des § 69 GewO sind folgende Unterlagen der Abteilung Ordnung und 
Gewerbe der Stadt in zehnfacher Ausfertigung schriftlich einzureichen: 
 
1. Antrag auf Festsetzung/Anzeige der Durchführung mittels Vordruck (siehe Anlage). 
2. Teilnahmebestimmungen für die Aussteller/Anbieter sowie Besucher (Rechtsgrundlagen zu den Beziehungen   
    zwischen Veranstalter und Teilnehmer an der festzusetzenden Veranstaltung) - Teilnahmeberechtigung,  
    Verhaltensregeln für Aussteller/Anbieter, mögliche Einschränkungen für bestimmte Teilnehmergruppen,  
    Kriterien für den Ausschluss von Bewerbern, Versicherungsfragen für die Teilnehmer, Rechtsweg bei   
    Streitigkeiten u. a.. 
3. Teilnehmerliste (auch vorläufige Teilnehmerliste ist möglich) mit Angabe der zu erbringenden Leistung/ 
    anzubietenden Waren. Präzisierung muss bis eine Woche vor Beginn der Veranstaltung nachgereicht  
    werden. 
4. Plan des Aufbaus der Veranstaltung (maßstabsgerechte Zeichnung der Veranstaltungsflächen  
    - Maßstab 1:200; Einzeichnung der Stände, Besucherwege und Fluchtwege). 
5. Führungszeugnis zur Vorlage bei der Behörde gemäß § 30 Abs.5 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) für  
    den Veranstalter/Geschäftsführer und für die mit der Leitung der Veranstaltung beauftragte Person(en)  
    sowie Auskunft aus dem Gewerbezentralregister gemäß § 150 GewO für den Veranstalter/die juristische   
    Person (eine Ausfertigung). Die genannten Dokumente dürfen nicht älter als drei Monate sein. 
6. Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung / Finanzbescheinigung des für den Sitz des Veranstalters   
    zuständigen Finanzamtes für den Veranstalter (natürliche/juristische Person; eine Ausfertigung,  
    nicht älter als drei Monate). 
7. Nachweis einer Veranstalterhaftpflichtversicherung für das laufende Jahr in ausreichender Höhe (Kopie). 
8. Bei juristischen Personen als Veranstalter - Kopie der Eintragung in das Handelsregister. 
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Der Antrag auf Festsetzung / die Anzeige der Veranstaltung ist bis spätestens 4 Wochen vor dem Termin  
der Durchführung zu übergeben! Folgende Hinweise sind vom Veranstalter zu beachten: 
 
1. Durch die Marktfestsetzung werden geltende Bestimmungen von Gesetzen, Ordnungen und Richtlinien   
    nicht aufgehoben. Die Marktprivilegien* beziehen sich lediglich auf die im Festsetzungsbescheid  
    genannten Regelungen (Ort, Zeit, Öffnungszeiten, Gegenstände, Leistungen). 
2. Der Veranstalter/die mit der Leitung beauftragte Person hat während der Öffnungszeiten der Veranstaltung 
    vor Ort anwesend zu sein. 
3. Veränderungen, die nach Erteilung der Festsetzung/Erlaubnis erfolgen, können nicht mehr berücksichtigt 
    werden, es sei denn, es wird im Bescheid auf die Möglichkeit verwiesen. 
4. Vor Veranstaltungsbeginn wird eine Abnahme unter Leitung der Abteilung Ordnung und Gewerbe  
    durchgeführt. Der Termin ist dem Festsetzungsbescheid oder Nutzungsvertrag  
    zu entnehmen. Während der Abnahme erteilte Auflagen sind ebenso bindend, wie die im Festsetzungs-  
    bescheid genannten Auflagen. Die Aufnahme von Auflagen im Zuge der Abnahme der Veranstaltung/ 
    im Verlaufe der Veranstaltung ist gebührenpflichtig. 
5. Jeder Aussteller/Anbieter hat an/in seinem Stand gemäß § 70b GewO an gut sichtbarer Stelle  
    ein Namensschild unter Angabe der Betriebsanschrift anzubringen. 
    Gemäß §§ 1 bis 3 Preisangabenverordnung (PAngV) sind im/am Stand/Geschäft an gut sichtbarer Stelle  
    die Preise / Tarife anzubringen. 
6. Für den Betrieb der Stände / Kojen / Geschäfte sind die mit der Festsetzung übergebenen Hinweise (Umwelt- 
    schutz, elektrotechnische Anlagen, Gerätesicherheitsgesetz, hygienische Bestimmungen, Festlegungen des  
    Gaststättengesetzes u. a.) zu beachten. Der Antrag auf Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz für Anbieter  
    alkoholischer Getränke ist in der Abteilung Ordnung und Gewerbe 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn durch   
    den Betreiber zu stellen. 
    Bei Nutzung kommunaler Flächen zur Durchführung der Veranstaltung sind für die Teilnehmer und Besucher   
    Toiletten in ausreichender Anzahl bereitzustellen! 
7. Bei Nutzung kommunaler Flächen für die Durchführung der Veranstaltung (z.B. Marktplatz, Veranstaltungs-  
    platz, Turmstraße, Grünfläche u. a.) ist ein Pacht-/Mietvertrag mit dem Eigentümer der Fläche bzw.  
    zuständigen Fachbereich abzuschließen und mit dem Antrag auf Festsetzung / der Anzeige der   
    Durchführung vorzulegen. 
8. Für das Aufstellen/Anbringen von Werbeträgern / -plakaten im Stadtgebiet ist die Sondernutzungserlaubnis 
    beim Städtischen Immobilienmanagement (SIM) zu beantragen.   
9. Bei Nutzung kommunaler Flächen ist der Abteilung Umwelt-, Naturschutz und Abfallwirtschaft der Stadt  
    gesondert der Vertrag mit einer Entsorgungs- und Reinigungsfirma über die Reinigung des Platzes und  
    die Abfallentsorgung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn vorzulegen. 
10.Auf den kommunalen Flächen werden keine Parkplätze für Fahrzeuge der Veranstaltungsteilnehmer  
     und der Besucher bereitgestellt. Zu diesem Zweck sind die öffentlichen Parkplätze unter Einhaltung  
     der vorgegebenen Parkordnung zu nutzen. 
11.Durch Auflagen zur Festsetzung können Einschränkungen (bei Kram- und Trödelmärkten z.B. Verbot oder  
     prozentuale Begrenzung des Verkaufs von Neuwaren) und Bestimmungen erteilt werden, die einzuhalten   
     sind! 
 
Legende: * Marktprivilegien: Öffnungszeiten (es gelten die im Festsetzungsbescheid genannten Zeiten,  
                 die Bestimmungen des Ladenöffnungsgesetzes M.-V. und des Feiertagsgesetzes M.-V. werden außer   
                 Kraft gesetzt; Festlegungen des Arbeitszeitgesetzes bezüglich des Arbeitnehmerschutzes sind zu   
                 beachten!); Teilnahmebedingungen (Befreiung von den Regeln über die Gewerbeanzeige - § 14   
                 GewO - und den Besitz einer Reisegewerbekarte - § 55 Abs. 2 GewO); Verkauf von Speisen und  
                 alkoholfreien Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (die Bestimmungen des § 12 Gaststätten-  
                 gesetz werden außer Kraft gesetzt. Dies trifft nicht für den Verkauf alkoholischer Getränke zu!) 
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Hinweise zur Einordnung einer Veranstaltung nach der Gewerbeordnung: 
 
§ 64  Messe 
(1) Eine Messe ist eine zeitlich begrenzte, im Allgemeinen regelmäßig wiederkehrende Veranstaltung, auf der 
     eine Vielzahl von Ausstellern (jedoch mindestens ein Dutzend) das wesentliche Angebot eines oder  
     mehrerer Wirtschaftszweige ausstellt und überwiegend nach Muster an gewerbliche Wiederverkäufer,  
     gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer vertreibt. 
(2) Der Veranstalter kann in beschränktem Umfang an einzelnen Tagen während bestimmter Öffnungszeiten 
     Letztverbraucher zum Kauf zulassen.                                            
     
§ 65 Ausstellung 
    Eine Ausstellung ist eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Ausstellern (jedoch   
    mindestens ein Dutzend) ein repräsentatives Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige oder  
    Wirtschaftsgebiete ausstellt und vertreibt oder über dieses Angebot zum Zweck der Absatzförderung   
    informiert. 
 
§ 68 Spezialmarkt und Jahrmarkt 
(1) Ein Spezialmarkt ist eine im Allgemeinen regelmäßig in größeren Zeitabständen (mindestens ein Monat) 
     wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern (jedoch mindestens 
     ein Dutzend) bestimmte Waren feilbietet. 
(2) Ein Jahrmarkt ist eine im Allgemeinen regelmäßig in größeren Zeitabständen (mindestens ein Monat)  
     wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern (jedoch mindestens 
     ein Dutzend) Waren aller Art feilbietet.  
(3) Auf einem Spezialmarkt oder Jahrmarkt können auch Tätigkeiten im Sinne des § 60b Abs. 1 ausgeübt  
     werden; die §§ 55 bis 60a und 60c bis 61a bleiben unberührt. 
 
§ 60b Volksfest, Anzeigepflicht 
(1) Ein Volksfest ist eine im Allgemeinen regelmäßig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf  
     der eine Vielzahl (jedoch mindestens ein halbes Dutzend) von Anbietern unterhaltende Tätigkeiten im  
     Sinne des § 55 Abs.1 Nr. 2 ausübt und Waren feilbietet, die üblicherweise auf Veranstaltungen dieser Art  
     angeboten werden. 
(3) Wer ein Volksfest veranstalten will, hat dies unter Angabe von Ort und Zeit der Veranstaltung sowie seines 
     Namens, Vornamens und seiner Anschrift der für den Ort der Veranstaltung zuständigen Behörde drei  
     Wochen vor Beginn schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige ist nicht erforderlich, sofern der Veranstalter die   
     Behörde bereits aus anderem Anlass schriftlich von der beabsichtigten Veranstaltung in Kenntnis gesetzt   
     hat. 
     (Hinweis: wer die o. g. Marktprivilegien in Anspruch nehmen will, muss die Veranstaltung festsetzen lassen 
      § 69 GewO!). 
 
Bitte beachten Sie die hier gemachten Bestimmungen bzw. Hinweise. Sollten weitere Fragen auftreten, wenden 
Sie sich bitte an den zuständigen Sachbearbeiter in der Abteilung Ordnung und Gewerbe. 
 
 
 
  
 


